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Diese Vorschriften werden laut Erlaß des Bundesministeriums für 
Bauten und Technil<, ZI. 553.886/111-15/1967, vom 20. 7. 1967 für die Er
stellung von Starkstromfreileitungen über 1 kV empfohlen. Der ent
sprechende Text des Erlasses lautet wie folgt; ^ 

Zur Beurteilung von Starkstromfreileitungen über 1 kV exi
stieren augenblicklich keine geltenden Vorschriften, weil in der 
2. Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz, A n 
hang A, die bisher existierenden Vorschriften für elektrische 
Freileitungen ÖVE-L 1/1956 samt Nachtrag ÖVE-Lla/1959 in 
ihrer Geltung auf'Starkstromfrei leitungen bis 1000 V einge
schränkt wurden. Im Sinne des Elektrotechnikge'setzes, §3, 
wird empfohlen, Starkstromfreileitungen über 1 kV als ord
nungsgemäß anzusehen, wenn sie nach den Bestimmungen 
,,ÖVE-L 11/1967, Starkstromfreileitungen über l kV" — heraus
gegeben vom Österreichischen Verband für Elektrotechnik — 
projektiert und ausgeführt sind. Die genannten Vorschriften 
sind gegenwärtig in Druck und werden nach ihrem Erscheinen 
Herrn Landeshauptmann als Nachtrag zu diesem Erlaß über
mittelt. 
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Ö V E - L 11/1967 , § 1 . . . 5 

Allgemeines 
§ 1. Geltung 

1.1) Diese Vorschriften gelten für Starkstronifrelleitungen über1 kV. 
1.2) Diese Vorschriften gelten auch für Fernmeldeleitungen, die 

auf Tragwerken von Starkstromfreileitungen über 1 kV mitge
führt werden. ' 

1.3) Diese Vorschriften gelten nicht für alle anderen Fernmelde
leitungen, für Fahrleitungen aller Ar t sowie für Starkstromfrei
leitungen der Eisenbahnen, soweit diese am Fahrleitungs
gestänge mitgeführt werden. 

1.4) Außer den Bestimmungen dieser Vorschriften gelten alle ein
schlägigen Vorschriften, die mit Durchführungsverordnungen 
zum Elektrotechnikgesetz in Kraft gesetzt werden. 

,§§ 2 • • • 4  

(Frei für Ergänzungen.) 

Begriffe und Benennungen 

§ 5. Begriffserklärungen 

5.01) Hochspannungsfreileitungen sind' Starkstromfreileitungen 
mit Nennspannungen über l kV. Der Begriff umfaßt die Gesamt
heit aller Leiter, die Tragwerke der Leiter samt ihren Fundamen
ten, Erdungen, Isolatoren, Zubehörteilen urid Armaturen. In 
Abhängigkeit von der Nennisolation nach ÖVE-A 61 (in -der 
jeweils geltenden Fassung) und der Bauart der Hochspan
nungsfreileitung unterscheiden diese Vorschriften die in 
Tab. 5-1, Spalte 1, angeführten Gruppen I . . . IV. 

5.02) Leiter sind die zwischen den Trägwerken einer Starkstromfrei
leitung frei gespannten, blanken, isolierten oder umhüllten 
Drähte und Seile, unabhängig davon, ob sie unter Spannung 
stehen oder nicht. 

5,021) B ü n d e l l e i t e r sind Anordnungen von zwei.oder mehreren 
anstelle eines einzelnen Leiters verwendeten und auf ihrer 
gesamten Länge in annähernd gleichem Abstand gehaltenen 
Leitern. 

5.03) Sol lquerschnitt eines Leiters ist der nach den Konstruktions
daten ermittelte Metallquerschnitt. 


